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Herausforderungen bei der Auswahl des
adäquaten Handschuhschutzes
!

„Ich kann mit Handschuhen nicht arbeiten“, „Ich
möchte keine Handschuhe tragen, da ich darin
schwitze“, „In den Handschuhen fehlt mir das Fein-
gefühl“, „Ich habe eine Allergie gegenüber Hand-
schuhen“, „Keiner trägt bei uns Handschuhe“. Aus-
sagen dieser Art begegnen Gesundheitspädago-
gen und Ärzten im Rahmen individueller Haut-
schutzberatungen bei Patienten in ambulanten
und stationären Maßnahmen der sekundären
und tertiären Individualprävention sehr häufig
und stellen eine besondere Herausforderung dar
(siehe Artikel „Wilke et al.“ in dieser Ausgabe).
Zusätzlich müssen die individuellen Expositionen
am Arbeitsplatz identifiziert werden, die ursäch-
lich für die Hauterkrankung sein können. Bei der
Beratung und Auswahl adäquater Schutzhand-
schuhe müssen daher nicht nur die individuellen
Gegebenheiten am Arbeitsplatz und die Beson-
derheiten der jeweiligen Hauterkrankung, son-
dern auch Vorurteile und Fehleinschätzungen
der Betroffenen berücksichtigt werden.

Expositionsermittlung
!

Welche Werkteile, Chemikalien oder Tätigkeiten
können ursächlich für die Hauterkrankung sein?
Was muss der Handschutz leisten?
Zu Beginn einer Hautschutzberatung steht die Ex-
positionsermittlung. Hautbelastend können z.B.
der Kontakt zu ätzenden, sensibilisierenden und
hautreizenden Stoffen oder wiederkehrende me-
chanische Belastungen sein. Auch als „hautunbe-
denklich“ wahrgenommene Berufsstoffe können
Hautveränderungen induzieren. „Unser Chef hat
das Maschinenreinigungsmittel auf ein gesundheit-
lich unbedenkliches, ‚biologisches Produkt‘ umge-
stellt, vor demman sich nicht zu schützen braucht.“
Während ätzende (toxische) Stoffe bei den Betrof-
fenen sehr präsent sind, werden diese suggestiv
beworbenen „biologischen Stoffe“ vomAnwender
häufig unterschätzt, mit der Konsequenz, dass
Hautschutz unregelmäßig erfolgt und diese Stoffe
im Rahmen der Beratungssituation nicht erinnert
werden. Genaueres Nachfragen kann sich also
lohnen. Die Frage „Zu welchen Stoffen haben Sie
am Arbeitsplatz Kontakt?“ wird teils nicht voll-
ständig beantwortet. Chemikalien, für deren Ver-
arbeitung bereits Schutzhandschuhe verwendet
werden, werden nicht benannt, da in diesem
Fall der Betroffene schlussfolgert, dass nicht er,
sondern der Handschuh Kontakt mit der Sub-
stanz hat. Dass ein handelsüblicher Stoff-Leder-
Schutzhandschuh nicht zuverlässig gegenüber
flüssigen Chemikalien (z.B. Waschbenzin) schüt-
zen wird, wird seitens der Betroffenen dann
übersehen.
Neben der reinen Identifizierung von Kontakt-
stoffen sind die Art (u.a. vollständige Benetzung,
Teilexposition durch Spritzer, Sprühnebel, konta-
minierte Oberflächen, Konzentration und Tempe-
ratur der Chemikalie) und Dauer des Kontaktes zu
diesen Produktenwichtige Kriterien für eine voll-
ständige Expositionsermittlung [1] und damit
Grundlage der Beratung. Zum Teil können Chemi-
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Zusammenfassung
!

Die Auswahl adäquaten Handschuhschutzes ist
das Resultat komplexer Analysen sowie der Schu-
lung des Patienten.
Dieser Artikel gibt Handlungshilfen für die Bera-
tung von Patienten mit einer Berufsdermatose.
Von der Expositionsermittlung ausgehend wer-
den grundlegende Handschuhnormen angespro-
chen, der Schutz vor Chemikalien diskutiert, das
Problem des Schwitzens unter okklusivem Hand-
schuhschutz inklusive Lösungsstrategien erläu-
tert, materialbezogene Allergene aufgeführt und
Möglichkeiten der Handschuhauswahl darge-
stellt.
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kalien mittels Non-Touch-Technik, z.B. mit Pipetten, Spateln und
Ähnlichem, verarbeitet werden. An anderen Arbeitsplätzen, z.B.
bei Drehern, die an einer offenen Drehmaschine arbeiten, ist der
Hautschutz mittels Schutzhandschuhen aufgrund der Einzugs-
gefahr durch rotierende Maschinenteile arbeitsschutzrechtlich
untersagt.
Vor allem allergische Kontaktekzeme stellen für die Handschuh-
beratung eine besondere Herausforderung dar. Besteht bei Be-
schäftigten eine Sensibilisierung gegenüber einem Berufsstoff
oder/und einem Handschuhinhaltsstoff, so ist der Kontakt zu
diesen unbedingt zu vermeiden. Auch kleinste Kontaktmengen
können bereits ein Ekzem auslösen [2]. Um Betroffene adäquat
vor sensibilisierenden Berufsstoffen zu schützen, sind Recher-
chen hinsichtlich Permeationszeiten (siehe unten: ‚Schutz vor
Chemikalien‘), eine genaue Instruktion zum Handschuhwechsel
sowie eine Anwendungsschulung, z.B. eine Anleitung zum siche-
ren An- und Ausziehen von Schutzhandschuhen ohne in Kontakt
mit der kontaminierten Außenfläche zu kommen, essentiell.
Besteht eine nachgewiesene Sensibilisierung gegenüber einem
Handschuhinhaltsstoff werden darüber hinaus Recherchen auf
einschlägigen Datenbanken (z.B. GISBAU-Handschuhdatenbank
der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, URL: http://www.
bgbau.de/gisbau/service/allergene/allergeneliste-nach-herstel-
ler-1 [Stand 29.09.2014]) und/oder Herstelleranfragen obligat.

Die Auswahl des „richtigen“ Handschuhs
!

Bei der Auswahl des „richtigen Handschuhs“ bzw. der „richtigen
Handschuhtragekombination“ sollten verschiedene Parameter
berücksichtigt werden, darunter die Ausweisung für einen be-
stimmten Tätigkeits- bzw. Anwendungsbereich durch die Hand-
schuhnormierung, die Identifizierung des Schutzlevels gemäß
DINEN 374-3 bei Kontakt zu Chemikalien, die Verminderung
von Okklusionseffekten, gegebenenfalls die Berücksichtigung
von handschuhrelevanten Allergenen und nicht zuletzt die Pass-
form und der Tragekomfort für den Anwender.

Grundlagen der Handschuhnormierung
Schutzhandschuhe, mit Ausnahme der medizinischen Einweg-
handschuhe, unterliegen der Europäischen „Richtlinie des Rates
vom 21.Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (89/
686/EWG)“ [3]. Diese ist mit der „Verordnung über Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutz-
ausrüstungen bei der Arbeit, PSA-Benutzungsverordnung vom
4.Dezember 1996 (BGBl. I S.1841)“ in deutsches Recht überführt.
Persönliche Schutzausrüstung, und damit auch Schutzhand-
schuhe, wird in drei Kategorien (I: geringe Risiken, II: mittlere
Risiken, III: tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Ge-
sundheitsschäden) eingeteilt und bedarf ungeachtet der Katego-
rie einer CE-Kennzeichnung. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt
der Hersteller, dass das Produkt konform mit den grundsätz-
lichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richt-
linie 89/686/EWG ist [4]. Ein CE-Kennzeichen enthält jedoch
keine Hinweise zur Eignung der Schutzausrüstung. Hierfür gibt
es u.a. folgende Normen:
▶ Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

werden gemäß DINEN 374 geprüft.
▶ Medizinische Einweghandschuhe unterliegen der europäi-

schen „Richtlinie 93/42/EWG DES RATES vom 14. Juni 1993
über Medizinprodukte“ (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S.1;

zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 5.September 2007)
[5] und werden gemäß DINEN 455 geprüft. Vinyleinweg-
handschuhe werden, auch wenn sie den Anforderungen der
DINEN 455 genügen (bzw. entsprechend gekennzeichnet
sind), in Fachkreisen kritisch hinsichtlich der Virendurch-
lässigkeit diskutiert [6–8].

▶ Für den Kontakt zu Lebensmitteln gibt es keine europäische
oder deutsche Norm zur Prüfung von Handschuhen. Hand-
schuhhersteller weisen ihre Handschuhe als „lebensmittel-
konform nach 1935/2004/EEC“ aus. Vinyleinweghandschuhe
werden, auch wenn der Handschuhhersteller diese als
„lebensmittelkonform nach 1935/2004/EEC“ ausgewiesen
hat, nicht für den Umgang mit fettigen Nahrungsmitteln
empfohlen [9].

▶ Die DINEN 388 enthält Aussagen zu Schutzindizes gegen
mechanische Belastungen (mechanische Abriebfestigkeit,
Schnittfestigkeit, Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestig-
keit).

▶ Je nach Anwendungsbereich bzw. Berufsbranche sollten
gegebenenfalls Normen für thermische Risiken (DINEN 407),
ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination
(DINEN 421), Schutzhandschuhe gegen Kälte (DINEN 511)
oder für Schweißer (DINEN 12477) für eine sinnvolle Hand-
schuhberatung herangezogen werden.

Sämtliche Normen gelten in Kombination mit der Handschuh-
grundnorm DINEN 420. Gemäß DINEN 420 dürfen von den
Schutzhandschuhen selbst keine Gesundheitsgefahren ausgehen,
z.B. durch einen unphysiologischen pH-Wert oder zu hohe
Anteile auswaschbarer, reizender oder sensibilisierender Stoffe
[10].

Schutz vor Chemikalien
Gezielte Informationen zum Chemikalienschutz verschiedener
Handschuhe können produktspezifischen Sicherheitsdatenblät-
tern (Abschnitt 8: „Begrenzung und Überwachung der Exposi-
tion/Persönliche Schutzausrüstung“, Abschnitt „Hautschutz/
Handschuhe“) und Permeationstabellen der Handschuhherstel-
ler entnommen werden.
Mit dem 1. Juli 2007 ist die „Verordnung (EG) Nr.1907/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.Dezember 2006
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe (REACH)“ in Kraft getreten. Mit der REACH-Ver-
ordnung werden von Herstellern von Gefahrenstoffen Informa-
tionen zu geeigneter persönlicher Schutzausrüstung gefordert.
Bezogen auf Schutzhandschuhe sollen Hersteller Angaben zur
„Art des Materials und (die) der Materialstärke“ sowie zu der
„typische(n) beziehungsweise früheste(n) Durchbruchszeit des
Handschuhmaterials“ machen [11]. In Deutschland bietet die
BeKGS 220 „Sicherheitsdatenblatt“ (2013) [12] eine Auslegungs-
hilfe der REACH-Verordnung. Allerdings wurden bereits vor dem
Inkrafttreten der REACH-Verordnung mit der TRGS 220 „Sicher-
heitsdatenblatt“ (2002) genaue Angaben seitens der Hersteller
von Gefahrenstoffen zum Material und zur Materialstärke von
Schutzhandschuhen gefordert. Die TRGS 220 [13] galt nach §14
der Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der Richtlinie 91/
155/EWG („EG-Sicherheitsdatenblattrichtlinie“) [14] und damit
für gefährliche Stoffe und Zubereitungen sowie auch für be-
stimmte nicht als gefährlich eingestufte Zubereitungen, für die
die neue EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG die Abgabe eines
Sicherheitsdatenblattes auf Anfrage vorsah.
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Das bedeutet, dass keine Chemikalie auf dem Markt eingeführt
werden darf ohne entsprechendes Sicherheitsdossier, dem der
Anwender u.a. eine Risikoeinschätzung des Produktes sowie
konkrete Schutzmöglichkeiten entnehmen kann.
Eine Analyse erster, diesem Standard schon entsprechenmüssen-
der Sicherheitsdatenblätter durch Rühl und Hamm [15] erbrach-
te, dass diese häufig unvollständig waren, mögliche Gesundheits-
gefahren verharmlost und ein falscher oder zu geringer Hand-
schutz empfohlen wurde. In vielen Fällen wurde sogar ein un-
sachgemäßer Umgang nahegelegt, z.B. indem empfohlen wurde,
Epoxidharze und kaliumdichromathaltige Zemente ohne Schutz-
handschuhe zu verarbeiten. Da die Studie bereits 2006, also vor
dem ersten in Krafttreten der REACH-Verordnung, allerdings
nach Inkrafttreten der TRGS 220, durchgeführt wurde, sollte
eine Neubewertung der Datenlage erfolgen.
Chemikalienschutz bieten, wenn überhaupt, nur flüssigkeits-
dichte Schutzhandschuhe, die gemäß DINEN 374-3 durch ein
ausgewiesenes Prüfinstitut auf Chemikalienbeständigkeit ge-
prüft wurden. Die Norm gilt als erfüllt, wenn der Handschuh
mindestens 3 von 12 ausgewählten Chemikalien über eine Dauer
von >30min standhält (Permeationszeit gemäß DINEN 374-3;
entspricht dem Schutzlevel 2). „Permeation“ ist als Diffusion auf
molekularer Ebene von 1μ min-1cm² der Prüfchemikalie bei 23°
±1C definiert.
Die Kennzeichnung „DINEN 374-3“ enthält noch keine Angaben
zu dem tatsächlichen Schutzspektrum des Chemikalienschutz-
handschuhs. Für diesen Fall bieten viele der größeren Hand-
schuhhersteller sogenannte Permeationstabellen, die Auskunft
über die Durchbruchszeiten einer bestimmten Chemikalie geben.
In der Regel testen Hersteller ausschließlich Reinsubstanzen. Da
es sich bei Arbeitsstoffen allerdings selten um Reinstoffe handelt,
sondern eher um Gemische und Lösungen mit vielen verschiede-
nen Inhaltsstoffen, können diese Tabellen für die adäquate Hand-
schuhberatung häufig nur orientierend hinzugezogen werden
[10,4,1].
Unterstützung bieten einschlägige Datenbanken, aus denen Per-
meationszeiten spezieller Chemikalien sowie von Produkten
bzw. Produktgruppen entnommen werden können, z.B.
▶ die GISBAU-Datenbank der Berufsgenossenschaft der Bau-

wirtschaft (URL: http://www.wingisonline.de/handschuhe/
frmMain.aspx [Stand 29.09.2014]) [16],

▶ das Gefahrstoffinformationssystem Chemie geführt von der
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie
(URL: http://www.gischem.de/e1_suche/suchcasnr.htm
[Stand 29.09.2014]),

▶ das Branchen-und Arbeits-Schutz-Informations-System
(BASIS) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse (URL: http://www.basis-bgetem.de/
hhdp_de/Hand-und-Hautschutz/Schutzhandschuhe
[Stand: 29.09.2014]).

Darüber hinaus verfügen die großen Handschuhhersteller über
eigene Labore und beschäftigen Chemiker, die konkrete Produkt-
anfragen beantworten können.

Entspricht die Permeationszeit der Anwendungszeit?
Die Permeationstestung erfolgt unter Laborbedingungen. Da die
Permeationszeit temperaturabhängig ist und mechanische Ein-
wirkungen die Permeation beschleunigen können, kann ge-
schlussfolgert werden, dass die tatsächliche Schutzzeit deutlich
unter der gemäß DINEN 374-3 ermittelten Permeationszeit
liegen kann. Bereits die Hauttemperatur ohne Handschuhschutz

liegt höher als 23°C. Darüber hinaus gibt es Arbeitsplätze mit
hohen Umgebungstemperaturen, z.B. wenn an CNC-Maschinen
oder Brennöfen gearbeitet wird. Eine Erhöhung der Prüftempera-
tur um 10°C auf 33°C wäre realistischer [1]. Aktuell erfolgt eine
Überarbeitung der DINEN 374.

Schwitzen unter flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen
Das Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen über einen
Zeitraum von mehr als 2 Stunden pro Tag wird gemäß TRGS 401
[17] als Feuchtarbeit bewertet. Feuchtarbeit ist ein wesentlicher
Risikofaktor für die Entstehung von ekzematösen Hautverände-
rungen. Die Handinnenflächen weisen eine besonders hohe
Dichte an ekkrinen Schweißdrüsen auf. Diese verleihen der Haut
durch die Schweißbildung Elastizität und Adhäsionsvermögen
[18]. Unter flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen kann die
Feuchtigkeit nicht verdunsten, sondern sammelt sich an und
führt zu einem für den Anwender/die Anwenderin häufig unan-
genehmen Feuchtigkeits- und Wärmestau. Unmittelbare Folge
dieses Feuchtigkeits- und Wärmestaus ist, dass die Hornschicht
mazeriert und die Hautbarrierefunktion herabgesetzt wird [4].
Fartasch et al. konnten nachweisen, dass die Haut unmittelbar
nach dem Handschuhtragen reizbarer ist [19].
Um diesem als „Okklusionseffekt“ bekannten, aber nicht unstrit-
tigen Phänomen [20,21] entgegenzuwirken, gibt es für den Pa-
tienten verschiedene Möglichkeiten:
Zum einen können Baumwollunterziehhandschuhe verwendet
werden (●" Abb.1). Diese nehmen die Feuchtigkeit auf und leiten
sie von der Hornschicht weg. Dadurch wird der Mazeration ent-
gegengewirkt. Ramsing und Agner konnten nachweisen, dass ein
Baumwollunterziehhandschuh die Schädigung der Hautbarriere-
funktion durch die induzierte Handschuhokklusion unter flüssig-
keitsdichten Einweghandschuhen deutlich reduzieren bzw. sogar
vermeiden kann [21]. Da ein Baumwollhandschuh nur begrenzt
saugfähig ist und seine Funktionalität im feucht-nassen Zustand
erschöpft ist, wird ein regelmäßiger Wechsel des Baumwoll-
unterziehhandschuhs empfohlen. Je nach Disposition kann ein
Handschuhwechsel z.B. nach 30min oder bereits nach 5–10min
erforderlich werden.
Die Compliance bei der Verwendung der Baumwollunterzieh-
handschuhe variiert. Hübner et al. konnten im Rahmen einer
„Machbarkeitsstudie“ eine hohe Compliance bei gleichzeitig

Abb.1 Verwendung von Baumwollunterziehhandschuhen zur Verminde-
rung eines Feuchtigkeits- und Wärmestaus unter okklusiven Schutzhand-
schuhen (hier in Kombination mit einem Nitrileinweghandschuh).
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moderaten Kosten für die Aufbereitung der Baumwollunterzieh-
handschuhe nachweisen. Die Anwender überzeugte besonders
der schweißadsorbierende Effekt der Unterziehhandschuhe [22].
Dennoch bleibt für einige Patienten das Tragen des Baumwoll-
unterziehhandschuhs theoretisch, da die manuellen Tätigkeiten
zu fein sind, um unter den Bedingungen des Double-Glovings
in einem vorgegebenen Zeitrahmen absolviert zu werden. Für
diese Patienten können fingerspitzenlose Baumwollunterzieh-
handschuhe (●" Abb.2) oder fingerlose Baumwollhandschuhe
(●" Abb.3) eine Alternative darstellen.
Baumwollunterziehhandschuhe, egal ob mit oder ohne Finger,
stoßen dort an ihre Grenzen, wo lange Handschuhtragezeiten
ohne Unterbrechungsmöglichkeit unvermeidbar sind, z.B. bei
der OP-Assistenz. Hier sind Handschuhtragezeiten von 150min
am Stück durchaus üblich [23]. Aktuell gibt es für dieses Anwen-
dungsgebiet keine Lösung, aber aktuelle Studien mit semiperme-
ablen, membranen Unterziehhandschuhen aus Polyethylenglykol
(Sympatex®) geben Grund zur Hoffnung [24].

Allergien gegenüber Handschuhinhaltsstoffen
Nicht selten kann eine Typ-IV-Sensibilisierung gegenüber einem
oder auch mehreren Handschuhinhaltsstoffen ursächlich für ein
allergisches Kontaktekzem sein. Meistens handelt es sich hierbei
um eine Sensibilisierung gegenüber Akzeleratoren. Das sind
Stoffe, die der Vernetzung und Elastizität der synthetischen (z.B.
Nitrilkautschuk, Chloroprenkautschuk, Butylkautschuk, Fluor-
kautschuk) (●" Abb.4) und natürlichen (=Latex) Kautschukpro-
dukte dienen. Am häufigsten führen Thiurame zu Typ-IV-Sensi-
bilisierungen, gefolgt von Dithiocarbamaten, Mercaptobenzo-
thiazolen und 1,3-Diphenylguanidin [25]. Für viele Patienten
mit einer handschuhrelevanten Sensibilisierung gibt es Lösun-
gen. Zuther et al. konnten zeigen, dass es eine beachtliche Aus-
wahl an Schutzhandschuhen für den Gesundheits-, Beauty- und
Reinigungssektor bei bestehender Sensibilisierung gegenüber
Thiuramen und Dithiocarbamaten gibt [26]. Müller et al. analy-
sierten den Handschuhmarkt für Beschäftigte in der Metallverar-
beitung [10]. Auch hier konnten Handschuhmodelle identifiziert
werden, die bei einer Sensibilisierung gegenüber Thiuramen,
Dithiocarbamaten und/oder Mercaptobenzothiazolen verwendet
werden können. Darüber hinaus bieten mittlerweile verschie-
dene Handschuhhersteller akzeleratorenfreie Nitrileinweghand-
schuhe an.
Auch Handschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC) können – jedoch
sehr selten – zu Typ-IV-Sensibilisierungen führen. Pontén et al.
zeigten, dass Formaldehyd in allergieauslösenderMenge (≥40μg)
aus der Innenseite von einigen untersuchten PVC-Mehrweg-
handschuhen abgegeben werden kann [27]. Folgende weitere
Sensibilisierungen durch Inhaltsstoffe von PVC-Handschuhen
werden beschrieben: Benzisothiazolinon [28,29], Poly(adipic-
acid-co-1,2-propylene glycol) di-(n-octyl)tin-bis(2-ethylhexyl-
maleate) [30,31] und Bisphenol A [32,33]. Im Verdachtsfall emp-
fiehlt sich daher die Testung von Handschuhmaterialien.
Die Zusammensetzung der Handschuhe ist materialabhängig
und herstellerspezifisch, sodass eine Herstelleranfrage in der
Regel sinnvoll und notwendig ist [34]. Alternativ bieten einschlä-
gige Datenbanken Informationen zu den in verschiedenen Hand-
schuhmodellen enthaltenen Akzeleratoren. Empfehlenswert sind
z.B. die Broschüre „Achtung Allergiegefahr“ der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und die
GISBAU-Handschuhdatenbank der Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft (Allergeneliste nach Hersteller, URL: http://www.
bgbau.de/gisbau/service/allergene/allergeneliste-nach-herstel-
ler-1 [Stand 29.9.2014]).

Abb.2 Fingerspitzenlose Baumwollunterziehhandschuhe, links in Kombi-
nation mit einem Vinyleinweghandschuh.

Abb.3 Fingerloser Baumwollunterziehhandschuh; links in Kombination
mit einem Vinyleinweghandschuh.

Abb.4 Verschiedene Chemikalienschutzhandschuhe aus synthetischem
Kautschuk und Einweghandschuhe. Von links nach rechts: Chemikalien-
schutzhandschuh aus Butylkautschuk (schwarz), verschiedene Chemika-
lienschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (grün und blau), Chemikalien-
schutzhandschuh aus Chloroprenkautschuk (rot), Chemikalienschutz-
handschuh aus Nitrilkautschuk (grün), Nitrileinweghandschuhe (blau),
Vinyleinweghandschuh (weiß/transparent), Nitrileinweghandschuh (vio-
lett).
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Nachhaltige und richtige Anwendung
von Schutzhandschuhen
!

Für die nachhaltige und richtige Anwendung von Schutzhand-
schuhen ist die Schulung und Motivierung des Patienten maß-
geblich und entscheidet zu einem Großteil mit über den Erfolg
der Maßnahmen.
Der Patient sollte z.B. über Permeationszeiten und die daraus
resultierende Wichtigkeit regelmäßigen Handschuhwechsels
informiert sein sowie Handschuhe „richtig“ anwenden können.
Dazu zählt neben dem An- und Ausziehen auch das Verständnis
darüber, welcher Handschuh für welche Tätigkeit geeignet und
wann ein Wechsel vorgenommen werden sollte.
Wie soll man reagieren, wenn der Patient bereits vor der Bera-
tung eine ablehnende Haltung einnimmt? „Ich kann mit Hand-
schuhen nicht arbeiten!“ Der Patient urteilt vor dem Hintergrund
seiner Erfahrungen mit den am Arbeitsplatz zur Verfügung
stehenden Schutzhandschuhen, welche häufig eher aus Kosten-
gründen als aus Gründen der Eignung ausgewählt wurden.
Manchmal erübrigen sich Vorurteile, sobald der Patient bemerkt,
dass es durchaus Schutzhandschuhe mit hohem Tragekomfort
und Taktilität gibt. Darüber hinaus kann sich eine Erprobung der
Handschuhe im arbeitspraktischen Kontext oder zuvor in simu-
lierten Arbeitsumgebungen positiv auswirken, vorausgesetzt es
findet eine Nachberatung statt bzw. Möglichkeiten zur Adjustie-
rung sind gegeben (z.B. Größenanpassungen, parallele Erpro-
bung unterschiedlicher Handschuhmodelle). Im Rahmen des
modifizierten stationären Heilverfahrens nach dem „Osna-
brücker Modell“ sind daher auch Ergotherapeuten integraler
Bestandteil des interdisziplinären Teams, die mit den Betroffenen
ausgewählte Schutzhandschuhe unter arbeitsnahen und kontrol-
lierten Bedingungen erproben [35] (●" Abb.5).
Die Aussage „Keiner trägt bei uns Handschuhe“ verdeutlicht, dass
weitere Faktoren hinzukommen, nämlich die des Sozialgefüges
am Arbeitsplatz. Psychologen sprechen von einer mangelnden
Selbstwirksamkeitserwartung, die u.a. mit wenig Vertrauen in
die eigene Durchsetzungskraft, z.B. durch Angst vor Diskriminie-
rung durch Kollegen, übersetzt werden kann. Der Patient traut
sich nicht zu, Hautschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz umzuset-
zen, einzufordern und zu verteidigen. Im Rahmen von ambulan-
ten [36] oder stationären gesundheitspädagogischen Schulungen
[35] gemäß dem „Verfahren Haut der DGUV“wird speziell darauf

hingearbeitet, hier in den spezialisierten Zentren des iDerm,
Argumentationshilfen zu schaffen und Hautschutz so zu organi-
sieren, dass er an jeden Arbeitsplatz passt.

Schlussfolgerung und Ausblick
!

Handschuhberatungen sind komplex und gehören mit zu den
herausforderndsten und spannendsten Aufgaben des Gesund-
heitspädagogen. Sie sind ein zentraler Bestandteil ambulanter
und stationärer Maßnahmen nach dem „Verfahren Haut der
DGUV“ und unterstützen nachhaltig die Prävention von Berufs-
dermatosen.

Interessenkonflikt
!

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Abstract

“I cannot Work with Gloves!” – Challenges and
Solutions in the Selection of Appropriate Protective
Gloves
!

The selection of appropriate protective gloves is the result of a
complex process as well as patient education.
This article offers practical support for the counseling of patients
who suffer from occupational skin diseases. Starting with the
assessment of dermal exposure, the article briefly informs about
current glove labeling and protection against chemicals. The
relevance of glove occlusion and glove-related sensitization in
workplace settings is also addressed.
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